
Entwurf des Gesetzes über den Beitritt  
zur interkantonalen Vereinbarung über das Spital Riviera-Chablais Waadt-Wallis  
 
vom  

_________________________________________________________________________ 

 

 

Der Grosse Rat des Kantons Wallis, 
 

 

eingesehen den Artikel 48 der Bundesverfassung vom 18. April 1999;  
eingesehen die Artikel 19 und 38 der Kantonsverfassung; 
eingesehen die Vereinbarung über die Aushandlung, Ratifikation, Ausführung und Änderung der interkantonalen 
Verträge und der Vereinbarungen der Kantone mit dem Ausland vom 9. März 2001;  
eingesehen das Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994;  
eingesehen das kantonale Gesetz über die Krankenanstalten und -institutionen vom 12. Oktober 2006;  
eingesehen den Bericht der interparlamentarischen Kommission; 

auf Antrag des Staatsrates,  

 

 

verordnet:  
 

 
Art. 1 Zweck und Anwendungsbereich  

 
Der Kanton Wallis tritt der interkantonalen Vereinbarung über das Spital Riviera-Chablais Waadt-Wallis bei.  

 

 

Art. 2 Schlussbestimmungen  
1 Das vorliegende Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.  
2 Der Staatsrat veröffentlicht das vorliegende Gesetz sowie den Text der Vereinbarung im Amtsblatt. Er setzt den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes fest.  

 

So entworfen im Staatsrat zu Sitten, den 16. Dezember 2008 

 
 

Der Präsident des Staatsrates: Jean-Michel Cina 

Der Staatskanzler: Henri v. Roten 
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